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Regeste

Entsiegelung | Strafprozess

Erwägungen

E. 1.1
Angefochten ist ein nach Art. 248a Abs. 1 lit. a StPO in Verbindung mit Art. 248a Abs. 4
StPO kantonal letztinstanzlicher Entscheid eines Zwangsmassnahmengerichts. Dagegen
steht gemäss Art. 80 Abs. 2 Satz 3 BGG die Beschwerde in Strafsachen an das
Bundesgericht nach Art. 78 ff. BGG grundsätzlich offen.

E. 1.2
Der angefochtene Entsiegelungsentscheid schliesst das gegen den Beschwerdeführer
laufende Strafverfahren nicht ab und betrifft weder die Zuständigkeit noch ein
Ausstandsbegehren im Sinne von Art. 92 BGG . Die Gutheissung der vorliegenden
Beschwerde würde auch nicht sofort einen Endentscheid im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. b
BGG herbeiführen. Der angefochtene Zwischenentscheid ist demnach gemäss Art. 93 Abs.
1 lit. a BGG nur dann unmittelbar mit Beschwerde an das Bundesgericht anfechtbar, wenn
er einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann. Beim drohenden nicht
wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne dieser Bestimmung muss es sich um einen
solchen rechtlicher Natur handeln. Nicht wieder gutzumachend bedeutet, dass er auch mit
einem für die beschwerdeführende Person günstigen Endentscheid nicht oder nicht
vollständig behoben werden kann. Ein lediglich tatsächlicher Nachteil wie die Verteuerung
oder Verlängerung des Verfahrens genügt nicht ( BGE 148 IV 155 E. 1.1; 144 IV 321 E.
2.3; je mit Hinweisen).

E. 1.3
Wird im Entsiegelungsverfahren ausreichend substanziiert geltend gemacht, dass einer
Entsiegelung geschützte Geheimhaltungsrechte entgegenstehen, droht nach der Praxis des
Bundesgerichts ein nicht wieder gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a
BGG , weil die Offenbarung eines Geheimnisses nicht rückgängig gemacht werden kann.
Werden dagegen (lediglich) andere Beschlagnahmehindernisse wie beispielsweise ein
fehlender hinreichender Tatverdacht geltend gemacht, fehlt es grundsätzlich am nicht
wieder gutzumachenden Nachteil (Urteile 7B_428/2024 vom 6. November 2024 E. 1.2.2;
7B_132/2024 vom 19. August 2024 E. 1.2; 7B_292/2023 vom 31. August 2023 E. 2.1; je
mit weiteren Hinweisen). Woraus sich der nicht wieder gutzumachende Nachteil ergeben
soll, ist in der Beschwerdeschrift darzulegen, sofern dies nicht offensichtlich ist ( BGE 141
IV 284 E. 2.3; 289 E. 1.3; je mit Hinweisen).

E. 1.4



Der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer verhält sich in Bezug auf angeblich durch die
Entsiegelung tangierte Geheimnisrechte widersprüchlich. Einerseits scheint er im
Grundsatz anzuerkennen, dass die vorinstanzliche Rechtsauffassung zutreffend ist und er
sich im vorinstanzlichen Verfahren auf keine gesetzlich geschützten Geheimnisrechte
berufen hat. Andererseits macht er unter dem Titel "Nachteilsprognose" dennoch geltend,
auf den sichergestellten Geräten seien zahlreiche persönliche und geschäftliche
Geheimnisse vorhanden. Unabhängig davon, ob sich der Beschwerdeführer vor
Bundesgericht auf private Geheimnisinteressen berufen will, begründen derart vage und
oberflächliche Hinweise auf angeblich durch die Entsiegelung betroffene persönliche
Aufzeichnungen nach ständiger Rechtsprechung keinen nicht wieder gutzumachenden
Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG (Urteile 7B_126/2023 vom 8. Dezember
2023 E. 1.4; 7B_127/2023 vom 14. August 2023 E. 2.3; 1B_603/2022 vom 22. Febraur
2023 E. 1.3.3; je mit Hinweisen). Darüber hinaus führt der Beschwerdeführer in Bezug auf
die durch die Entsiegelung angeblich tangierten persönlichen Geheimnisinteressen auch
nicht ansatzweise aus, inwiefern diese von derartigem Gewicht wären, dass sie das
Strafverfolgungsinteresse überwiegen könnten (siehe Art. 264 Abs. 1 lit. b StPO ), weshalb
der Beschwerde in diesem Punkt auch in der Sache kein Erfolg beschieden wäre. Die
Anrufung von Geschäftsgeheimnissen stellt nach dem revidierten und per 1. Januar 2024 in
Kraft getretenen Entsiegelungsrecht kein Entsiegelungshindernis mehr dar, weshalb auch
insoweit kein nicht wiedergutzumachender Nachteil gemäss Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG
vorliegt (Art. 248 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 264 StPO , Urteil 7B_313/2024 vom 24.
September 2024 E. 2.4, zur Publikation vorgesehen).

E. 1.5.1
Der Beschwerdeführer sieht den nicht wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne von Art.
93 Abs. 1 lit. a BGG primär darin, dass die Vorinstanz die Durchsuchung der
sichergestellten und gesiegelten Gegenstände bewilligt habe, obwohl kein hinreichender
Tatverdacht ( Art. 197 Abs. 1 lit. b StPO ) vorliege, was die Staatsanwaltschaft in ihrem
Entsiegelungsgesuch selber zugestehe. Er stellt sich insoweit auf den Standpunkt, es sei
rechtswidrig, wenn sich eine Person, die sich auf keine gesetzlich geschützten
Geheimnisrechte berufen könne, nicht gegen eine mangels Vorliegens eines hinreichenden
Tatverdachts offensichtlich unzulässige Beweiserhebungsmassnahme zur Wehr setzen
könne.

E. 1.5.2
Diese Argumentation verfängt nicht. Nach ständiger Rechtsprechung stellt der im Rahmen
eines Entsiegelungsverfahrens akzessorisch erhobene Einwand des fehlenden hinreichenden
Tatverdachts ( Art. 197 Abs. 1 lit. b StPO ) ohne die gleichzeitige Anrufung von
gesetzlichen Geheimnisrechten im Sinne von Art. 248 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 264
StPO kein Entsiegelungshindernis dar und vermag daher für sich alleine keinen nicht
wieder gutzumachenden Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG zu begründen
(Urteil 7B_313/2024 vom 24. September 2024 E. 4.3, zur Publikation vorgesehen; Urteil
7B_473/2024 vom 24. September 2024 E. 4.3 f.; je mit Hinweisen). Entgegen dem
Dafürhalten des Beschwerdeführers ist es auch nicht zutreffend, dass es ihm nicht möglich
wäre, die Rechtmässigkeit der dem vorliegenden Entsiegelungsverfahren zugrunde
liegenden Zwangsmassnahmen in Frage zu stellen. Die Staatsanwaltschaft wird nach der
vorliegend von der Vorinstanz bewilligten Durchsuchung der entsiegelten Gegenstände
allfällige untersuchungsrelevante Aufzeichnungen als Beweismittel förmlich zu



beschlagnahmen haben ( Art. 263 Abs. 1 lit. a StPO ). Dem Beschwerdeführer steht es
somit frei, die allgemeinen Zwangsmassnahmenvoraussetzungen von Art. 197 StPO ,
darunter den hinreichenden Tatverdacht eines Verbrechens oder Vergehens (lit. b), im
Rahmen einer StPO-Beschwerde gegen eine allfällige Beschlagnahmeverfügung zu
bestreiten ( Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO ; Urteile 7B_313/2024 vom 24. September 2024 E.
4.4, zur Publikation vorgesehen; 7B_473/2024 vom 24. September 2024 E. 4.4).

E. 1.5.3
Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers verhält es sich auch nicht so, dass
vorliegend die Unrechtmässigkeit der Zwangsmassnahme ohne Weiteres feststeht und
deshalb ausnahmsweise bereits im Entsiegelungsprozess des Vorverfahrens über etwaige
beweisrechtliche Folgen entschieden werden könnte (siehe dazu BGE 143 IV 387 E. 4.4).
Es ist zwar zutreffend, dass die Staatsanwaltschaft in ihrem Entsiegelungsgesuch vom 15.
Oktober 2024 ausführt, der Tatverdacht habe sich in Bezug auf die im Zusammenhang mit
der B.______ AG untersuchten Strafvorwürfe nicht erhärtet bzw. dürfte es ihres Erachtens
insoweit am für den Vorwurf des Betrugs nach Art. 146 StGB am Tatbestandselement der
Arglist fehlen. Im Gegenzug wird im Entsiegelungsgesuch allerdings auch detailliert
dargelegt, aus welchen Gründen sich der Tatverdacht der untersuchten mutmasslichen
Betrugshandlungen im Zusammenhang mit dem Tatkomplex der C._______ AG weiter
erhärtet habe. Der Einwand des Beschwerdeführers, gegen ihn bestehe aufgrund der
staatsanwaltschaftlichen Ausführungen im Entsiegelungsgesuch offensichtlich kein
hinreichender Tatverdacht eines strafrechtlich relevanten Verhaltens, lässt sich damit nicht
ohne vertiefte Beweiswürdigung beurteilen. Es kann folglich nicht von einer
offensichtlichen Rechtswidrigkeit einer Beweismassnahme bzw. einer offenkundig
unzulässigen "Fishing Expedition" gesprochen werden. Ein nicht wiedergutzumachender
Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ist daher auch insoweit nicht dargetan.
Vielmehr wird der Beschwerdeführer seine Rügen im Rahmen einer allfälligen Beschwerde
gegen etwaige Beschlagnahmeverfügungen geltend machen können (vgl. E. 1.5.2 hiervor).

E. 1.6
Der Beschwerdeführer stellt sich in einer letzten Rüge auf den Standpunkt, die
angefochtene Verfügung tangiere auch gesetzlich geschützte Geheimnisinteressen seines
Vaters und seiner Tochter. Auch mit diesem Vorbringen kann er nichts zu seinen Gunsten
ableiten. Er ist nicht legitimiert, im eigenen Namen die privaten Interessen von angeblich
mitbetroffenen nicht beschuldigten Drittpersonen zu wahren ( Art. 81 Abs. 1 lit. b BGG ;
Urteile 7B_35/2024 vom 21. Mai 2024 E. 3.1; 1B_603/2022 vom 22. Februar 2023 E. 1.3.3,
1B_243/2020 vom 26. Februar 2021 E. 2.4).

E. 2
Auf die Beschwerde ist aus den genannten Gründen nicht einzutreten. Bei diesem Ausgang
des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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